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ANZEIGE

EsbrauchterstkonkreteErgebnisse
Zum FDP-Postulat betreffend
Planung und Sicherstellung
der zukünftigen Arbeitszonen
im Kanton Zug

An einer nächstenKantons-
ratssitzungwird über das
Postulat der FDP-Fraktion zur
Sicherstellung der künftigen
Arbeitszonen beraten. Die
Regierung anerkennt in ihrer
Stellungnahme das Anliegen
und ist gewillt, entsprechend
zu handeln und die Arbeitszo-
nenbewirtschaftung in den
Richtplan aufzunehmen. Es ist
essenziell, dass dieGemein-
den hierbei eine aktive Rolle

übernehmen, um langfristig
genügend Flächen für das
produzierendeGewerbe
sicherzustellen. Die Aufnah-
me der Arbeitszonenbewirt-
schaftung in denRichtplan ist
ein positiver Schritt. Dennoch
ist damit demAnliegen des
ZugerGewerbes noch nicht
vollständig genüge getan. Um
die langfristige Verfügbarkeit
von Flächen für das produzie-
rendeGewerbe zu garantie-
ren, ist es zwingend notwen-
dig, diese Planung in die
nächste Phase derGelände-
kammer aufzunehmen und
konkreteMassnahmen für

künftigeOrtsplanungsrevisio-
nen zu implementieren. Es ist
daher wichtig, dass das Postu-
lat erst dann als abgeschlossen
betrachtet wird, wenn erste
konkrete Ergebnisse und
Fortschritte in der Arbeitszo-
nenbewirtschaftung vorlie-
gen. Dies wird eine kontinu-
ierlicheÜberwachung und
Anpassung derMassnahmen
ermöglichen um sicherzustel-
len, dass die Bedürfnisse des
Gewerbes imKanton Zug
effektiv adressiert werden.

Daniel Abt, Präsident Gewerbeverband
desKantons Zug

Es ist genugGeldda
Zur 13. AHV-Rente

Mit einemgewissenUnver-
ständnis sehe ich zu, wie
erneut imBundeshaus über die
Finanzierung der 13. AHV-Mo-
natsrente diskutiert wird. Viele
Ideen liegen auf demTisch,
welchemalmehr odermal
weniger Sinnmachen.Was
aber nicht geht, ist, dass erneut
versucht wird, die Finanzie-
rung über das arbeitende Volk
zu generieren.Mitmehr Lohn-
prozent- Abgaben und über
eineweitereMWSTErhöhung.

Sehr geehrte Politikerinnen
und Politiker. Sie wurden von
uns gewählt gemäss ihren
Wahlversprechen. Einweiteres
Malmuss ich feststellen, dass
viele von Ihnen nicht wissen,
was sie tun.Wenn sie es wissen
würden, dannwähre Ihnen
bestimmt aufgefallen, dass das
Arbeitslosenversicherungsge-
setz genau für solche Fälle eine
klareHandlungsweise vorgese-

hen hat. Darinwird einemaxi-
maleObergrenze von 1.5
Prozent Überdeckung vorge-
schrieben. Somit befinden sich
zur Zeit alsomehr als 2.5
Milliarden Franken nicht
benötigtes Geld zu viel in der
ALV-Kasse. Daswiederum
würde heissen, dass rund 1.5
Milliarden Franken von der
ALV in andere Teile der AHV/
IVVersicherungen fliessen
könnte. Damit wäre auf einen
Schlag genugGeld vorhanden,
und dieDiskussion über die
Finanzierung der 13. AHV-Mo-
natsrente vomTisch.

Jetzt stellt sich folgende
Fragen:Warumwillman dem
arbeitendenVolkwiedermehr
Lohnabzüge auferlegen?
Warumwill der Bund die
MWST erhöhen?» Ich denke,
er sollte eher über die 4Milliar-
den Entwicklungshilfe, welche
jedes Jahr ins Ausland fliessen,
diskutieren. Auch die 5Milliar-
denUkrainehilfe, welche in

den nächsten 4 Jahren aus
unserer Staatskasse fliessen,
währen zu hinterfragen.

Ich bin derMeinung, dass
das Schweizervolkmit der
Aufnahme von Flüchtlingen
aus der Ukraine über der Status
S genugHilfe leistet. Damit der
soziale Frieden in unserem
Land gewahrt werden kann,
sollte sich Bundesbern genau
überlegen, ob es immermehr
Last demSchweizervolk auf-
erlegenwill. Der Bogen ist jetzt
bereits überspannt. Somit bitte
ich alle Politiker in Bundes-
bern, ihre tatsächliche Aufgabe
wahrzunehmen. Lesen Sie sich
in dieMaterie ein, und recher-
chieren Sie bitte genau, bevor
Sie über irgendwelche Schein-
lösungen hinsichtlich der
Finanzierung der 13.AHV-
Monatrente diskutieren und
über die Köpfe der Bevölke-
rung hinweg entscheiden.

Heiri Kuhn, parteilos, Oberägeri

«DerEinzelnemussVerantwortungübernehmen»
Zu den Volksinitiativen
zumGesundheitswesen,
Abstimmung vom9. Juni

DieGesundheitsversorgung
in der Schweiz ist gut bis sehr
gut. Die Zufriedenheit der
Bevölkerung ist sehr hoch.
Problematisch sehenwir eine
Mengenausweitung, getrie-
ben von der Alterung der
Gesellschaft und denmedizi-
nisch-therapeutischenMög-
lichkeiten. Fachkräftemangel
und die allgemeine Teuerung
verursachenweitere Kosten.
MehrMenschen nehmen
mehr Leistungen in Anspruch.
Der gesundeMenschwill
keine Einschränkungen und
keinen Verzicht imGesund-
heitswesen. Die Stimmbe-
rechtigten haben sich immer
wieder gegen Leistungskür-
zungen entschieden. Eine
klare Folge: Die Kosten stei-
gen und bringen gewisse
Bevölkerungskreise in finan-
zielle Schwierigkeiten. Durch-
schnittlich 25 Prozent der

obligatorisch versicherten
Personen in der Schweiz
benötigen eine Prämienver-
billigung durch die Kantone.

Strukturelle Probleme in
der obligatorischen Kranken-
versicherungwarten seit 20
Jahren auf eine Lösung. Der
veraltete Tarmed-Tarif sollte
durch den von der Schweizeri-
schen Ärztegesellschaft FMH
zusammenmit den Kranken-
kassen er arbeiteten Tardoc-
Tarif ersetzt werden. Ambu-
lante und stationäre Behand-
lungen im Spital sollten
finanzorientiert abgegolten
werden. Die Opposition gegen
Veränderungen ist gross.

Die Kostenbremse- und
Prämieninitiative präsentie-
ren Scheinlösungenmit
Pflästerlipolitik.Wir wollen
aber keinen Leistungsabbau
und keine Behandlungsbrem-
se. Die Rationierung der
Medizin ist ein ungerechter
Einschnitt in unsere Gesund-
heitsversorgung.Wir fordern
deshalb eine strukturelle

Revision imKrankenversiche-
rungswesen. Der Staat kann
nicht alle Probleme lösen; der
Einzelnemuss seine Verant-
wortung für sein Verhalten
übernehmen. Deshalb zwei-
mal Nein zu denGesundheits-
initiativen.

Dr.med. Ruedi Leuppi,
Präsident FDP-Top60Zug

WirddieStädtlerallmendeinManhattan?
ZumBebauungsplan Hinter-
bergstrasse Süd, Abstimmung
vom9. Juni

Mit einemHochhaus, fast
doppelt so hochwie die Alpen-
blick-Türme, würde ein reali-
sierter BebauungsplanHinter-
bergstrasse Südwuchtig in
Erscheinung treten. Der
kantonalen Richtplan hat hier
eine Planungsvorgabe ge-
macht, die auf diesemAreal
nur Arbeitsplatz-, Hotel- und
Verkaufsnutzungen ermög-
licht. Keine einzigeWohnung
darf hier sein. Hingegen 856
Parkplätze. Offensichtlich zielt
diese Planung darauf ab, die
kantonale Steuer-Standort-

Politik zu verstärken, d.h. es
sollmassiv Angebote für
auswärtige Firmen geben, die
zwecks Steueroptimierung
hierher kommen können. Da
muss einmal gesagt sein, dass
diese bekannte Zuger Politik
eigentlich immigrationsför-
dernd ist, undman darf ge-
spannt sein, ob die SVP diesen
Bebauungsplan unterstützt.

Wir alle wissen, dass damit
satte Steuererträge hereinkom-
men.Wir kennen jedoch auch
dieNachteile: Überbordender
Autoverkehr,Wohnungsnot.
Eine klimapolitisch ausgerich-
tete Raumplanungmuss be-
strebt sein, eine gute Zuord-
nung vonArbeitsplätzen und

Wohnungen zu erreichen. Das
bedeutet für dieMenschen
kurze Arbeitswege, damitmehr
Lebensqualität, damit gibt es
Energieeinsparungen, damit ist
es klimapolitisch sinnvoll.
Indemder kantonale Richtplan
beimAreal Hinterbergstrasse
SüdWohnraumverhindert,
macht er genau dasGegenteil
und ist damit krass klima-
schutzwidrig.Müssen da nicht
die Chamer Stimmbürger am
9.Juni diesen Bebauungsplan
ablehnen?Muss da nicht die
Bevölkerung zugunsten des
Klimaschutzesmit einem
klarenNein ein Zeichen setzen?

Jean-Pierre Prodolliet, Cham
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DassinddiehäufigstenIrrtümerimStrassenverkehr
Recht Ich stelle immerwieder fest, dass Unsicherheiten im alltäglichen Strassenverkehr kursieren. Gerade auch bei
Leuten, die vor längerer Zeit die Führerscheinprüfung gemacht haben. Viele, darunter auch ich selber, wissen nicht
recht, was gilt undwas nurGewohnheiten oder Behauptungen sind. Sind folgendeAnsichten richtig oder falsch?

1. Trotz Sicherheitslinie darf
ich Velos, Mofas und Trakto-
ren überholen.
Falsch:Eine Sicherheitslinie
darf für keinÜberholmanöver
(Ausnahme bei unbeweglichen
Hindernissen, wie Strassen-
arbeiten, Pannenauto usw.)mit
grosser Vorsicht überfahren
werden.Hingegen darf ich
trotz Überholverbot solche
Verkehrsteilnehmer überho-
len, die nichtmehrspurig
fahren, also Velos undMofas,
aber auch Traktoren, welche
eineHöchstgeschwindigkeit
von 30 km/h haben.

2. Ich darf in der blauen Zone
ein paar Felder weiter vorne
erneut parkieren.
Falsch:Wenn Sie innerhalb
der gleichen Strasse in der
blauen Zone ein paarMeter
weiter vorne die Scheibe neu
einstellen, ohne das Fahrzeug
vorher in denVerkehr einge-

fügt zu haben, bezahlen Sie
eine Busse von 40 Franken.

3. Ich darf stets ein freies
Parkfeld auf der linken oder
rechtenStrassenseitenutzen.
Falsch:DasAnhalten und
Parkieren auf der linken Stras-
senseite (also IhreGegenseite)
ist nicht erlaubt. Es gibt Aus-
nahmen: z. B. wenn auf der
rechten Strassenseite ein
Halte- oder Parkverbot ist, in
Einbahnstrassen oder in

schmalen Strassenmit wenig
Verkehr. Gebüsst wird diese
Verfehlung in der Praxis selten.

4. Wenn ich am Strassenrand
anhalte, z. B. für Zeitungs-
kauf am Kiosk, so darf ich
dies, sofern ich mittels
Warnblinker die anderen
Verkehrsteilnehmer warne.
Falsch:DieWarnblinklichter
dürfen, wie es derName nur
zurWarnung vorGefahren
verwendet werden. Beimiss-
bräuchlicher Verwendung am
stehenden Fahrzeug droht eine
Busse von 40 Franken.

5. Ich darf auf dem Sonntags-
ausflug mit dem Cabriolet so
langsam fahren, wie ich will,
um das Wetter zu geniessen.
Falsch: Sie dürfen nicht so
langsam fahren, dass Sie zum
Hindernis werden. Ansonsten
provozieren Sie die anderen
Autofahrer zu riskantenÜber-

holmanövern und können
bestraft werden.

6. Ich kann mit dem E-Bike
soschnell fahren,wie ichwill,
ich habe ja kein Tachometer.
Falsch: Seit dem 1. April 2024
müssen schnelle E-Bikesmit
einemTacho ausgerüstet sein.
Wer z. B. in einer 20er-Zone zu
schnell fährt, riskiert eine
Busse von 30 Franken.

7. Velofahrer dürfen auf
Strassen ausnahmslos nur
hintereinander und nicht
nebeneinander fahren.
Falsch:Wenn dieGruppe über
zehn Personen umfasst, dürfen
je zwei Fahrer nebeneinander
fahren. Es dient der Sicherheit,
wenn die zu überholende
Kolonne kürzer ist.

8. Können Velofahrer auf
einem Fussweg fahren,
müssen sie das stets tun.

Falsch: Ist ein Veloweg ausge-
schildert, somüssen Velofah-
rer ihn benutzen, ansonsten sie
eine Busse riskieren.Wenn
aber auf demblauen Fussweg-
Schild «Velos gestattet» steht,
dann dürfen Velos dort fahren,
müssen aber nicht.

Kurzantwort

Tatsächlich sind im Strassenver-
kehr oft Verhaltensweisen zu be-
obachten, welche nicht unbe-
dingt auf bewusstemFehlverhal-
ten basieren, sondern sich über
die Zeit zur falschen Überzeu-
gung entwickelt haben. (heb)

Dr. iur. Beat Frischkopf
Rechtsanwalt Sursee
www.frischkopf.ch
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